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Information Rebwerkspflicht 
Burgerreben 2026
Im Jahr 2026 sind alle Burgerinnen und Burger mit Wohnsitz in Staldenried im Alter zwischen 20 und 60 Jahren rebwerkspflichtig, sofern ihr Geburtsjahr auf die Endziffer 1 oder 6 endet.
Die Rebwerkspflicht umfasst insgesamt 9 Arbeitsstunden in den Burgerreben. Nicht geleistete Stunden werden am Jahresende mit einem Ersatzbeitrag von CHF 18.– pro Stunde in Rechnung gestellt.
Am Samstag, 18. April 2026
findet ein erster Arbeitseinsatz in den Burgerreben statt. Neben dem Häckseln der abgeschnittenen Reben sind weitere Arbeiten vorgesehen.
Sollten im Verlauf des Jahres zusätzliche Einsätze erforderlich sein – insbesondere für die Traubenernte – werden diese jeweils über die Gemeinde-App bekannt gegeben.
Interessierte können sich direkt bei Hans-Peter Abgottspon unter der Telefonnummer 078 742 32 32 telefonisch oder via WhatsApp melden.
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